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„Das Wahlrecht ist
ein hohes Gut“
Es war ein bis dato einmaliges Ereignis, noch nie zuvor musste eine Wahl in der Steiermark verschoben bzw. 
ausgesetzt werden. Die Ausbreitung des Coronavirus im März hat es unmöglich gemacht, den Wahltag am 
22. März durchzuführen. Weil die Gemeinderatswahlen aber nicht abgesagt, sondern nur verschoben wurden, 
bleiben Kandidatenlisten und Wählerverzeichnisse unverändert. Einen weiteren vorgezogenen Wahltag wie im 
März wird es nicht geben, dafür kann aber noch einmal um Wahlkarten angesucht werden – sofern das nicht 
schon geschehen ist.

Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer: „Mit dem Wahl-
termin am 28. Juni folgen wir 
nicht nur dem einstimmigen 
Beschluss des Landtages 
Steiermark, sondern auch dem 
Wunsch der überwältigenden 
Mehrheit der steirischen 
Gemeinden. Die Abhaltung 
von Wahlen gehört zu den 
Kernaufgaben einer Demokratie, 
das Wahlrecht ist ein hohes Gut! 
Wir werden alles Erdenkliche 
tun, damit bei der Durchführung 
der Gemeinderatswahl die 
Wählerinnen und Wähler sowie 
die Mitglieder der Wahlbehörden 
bestmöglich vor einer COVID-
19-Ansteckung geschützt sind. 
Es ist unter Einbindung von 
Bundes- und Landesstellen 
ein Hygiene-Leitfaden 
erarbeitet worden, der einen 
größtmöglichen Sicherheits- 
und Hygienestandard in 
jedem steirischen Wahllokal 
garantiert!“

Der Präsident des Steirischen 
Gemeindebundes, LAbg. 
Bgm. Erwin Dirnberger, hat 
unzählige Gespräche mit den 
steirischen Bürgermeistern 
geführt: „Bei den steirischen 
Bürgermeistern war die 
Meinung eindeutig: Nahezu alle 
von mir befragten Ortschefs 
wollten die Wahl möglichst 
schnell zu Ende bringen, 
da auch die Gemeinden in 
Folge der Krise vor großen 
Herausforderungen stehen.
Nach der Wahl könne man 

sich dann ausschließlich den 
Problemen widmen, die in 
Folge der COVID-19-Krise 
für die Gemeinden entstanden 
sind und entstehen. Um 
hier nachhaltige Lösungen 
zu schaffen, wird es einen 
nationalen Schulterschluss 
zwischen Bund, Ländern und 
unseren Gemeinden brauchen. 
Außerdem möchte ich darauf 
hinweisen, dass die Briefwahl 
in Zeiten wie diesen eine gute 
Möglichkeit ist, seine Stimme 
‚kontaktlos‘ abzugeben.“

LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger 
führte unzählige Gespräche 
mit den Bürgermeistern: 

„Nahezu alle Orts- 
chefs wollten die 
Wahl möglichst 

schnell zu Ende 
bringen.“

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer appelliert an die Steirerinnen und Steirer, 
am 28. Juni vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.



Die wichtigsten Fragen zu den 
Gemeinderatswahlen am 28. Juni 
haben wir für Sie zusammengefasst:
Wenn ich im März bereits 
eine Wahlkarte beantragt 
habe und sie noch nicht 
abgegeben habe – bis wann 
muss ich diese abgeben?

Alle bisher ausgestellten 
Wahlkarten behalten ihre 
Gültigkeit, die Wahlkarten 
können bis zum 28. Juni 
abgegeben werden.

Was passiert, wenn ich noch 
nicht gewählt habe und vor 
dem neuen Wahltag meinen 
Wohnsitz in eine andere 
Gemeinde verlege?

Nachdem das 
Wählerverzeichnis 
unverändert bleibt, können 
Sie nur in Ihrer alten 
Gemeinde, also am alten 
Wohnsitz, Ihre Stimme 
abgeben.

Wie kann ich mein Wahlrecht 
wahrnehmen, wenn ich am 
28. Juni nicht in meinem 
Wohnort bin?

Rechtzeitig eine Wahlkarte 
beantragen und so die 
Stimme abgeben.

Wird sich das 
Wählerverzeichnis ändern 
und ein neuer Stichtag 
festgelegt?
Darf ich wählen, wenn ich 
inzwischen 16 Jahre alt 
geworden bin?

Nein, das Wählerverzeichnis 
und die Anzahl der 
wahlberechtigten Personen 
bleiben gleich. Es sind nach 
wie vor 804.095 Personen 
wahlberechtigt, davon 
410.024 Frauen und 394.071 
Männer.

Bleiben die Wahlvorschläge 
der Parteien aufrecht oder 
können neue Wahlvorschläge 
eingebracht werden?

Nein, eingebrachte 
Wahlvorschläge können 
nicht mehr geändert werden, 
auch neue Wahlvorschläge 
können nicht mehr 
eingebracht werden.

Wird es vor dem neuen 
Wahltag noch eine weitere 
Möglichkeit geben, eine 
Wahlkarte zu beantragen?

Ja, die Landesregierung 
hat beschlossen, dass für 
den Wahltermin am 28. 
Juni wieder Wahlkarten 
ausgestellt werden 
können. Diese können 
beim Gemeindeamt, 
schriftlich oder mündlich 
bis Mittwoch, 24. Juni und 
nur mündlich bis Freitag, 
26. Juni, 12 Uhr, beantragt 
werden.

Wer kann eine Wahlkarte 
beantragen?

Alle Personen, die bis jetzt 
noch keine Wahlkarte 
beantragt haben!

Können Listen zurückgezogen
werden?

Nein.

Was passiert, wenn ich 
am vorgezogenen Wahltag 
gewählt habe und danach 
(vor dem 28. Juni) meinen 
Wohnsitz in eine andere 
Gemeinde verlege?

Ihre Stimme gilt dann 
nach wie vor für Ihre alte 
Wohnsitzgemeinde.

Kann ich mein 
eigenes Schreibgerät 
(Kugelschreiber, Bleistift, 
Filzstift) in das Wahllokal 
mitnehmen?

Ja, das ist erlaubt und 
das sollen Sie auch tun! 
Hat man allerdings kein 
eigenes Schreibgerät mit, 
so bekommt man bei 
der Übergabe des leeren 
Wahlkuverts und des 
amtlichen Stimmzettels ein 
ungebrauchtes Schreibgerät.

Was passiert, wenn nun 
Kandidaten von der Liste 
runter wollen? Vor allem, 
wenn es Spitzenkandidaten 
bzw. Kandidaten auf 
wählbarer Position betrifft.

Die Listen bleiben jedenfalls 
unverändert.
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Unter Einhaltung aller Vorschriften seitens der 
Bundesregierung tagte die ÖVP-Bezirksparteilei-
tung Murtal gemeinsam mit Bürgermeistern und 
Ortsparteiobmännern in Spielberg. LAbg. Bgm. 
Bruno Aschenbrenner, Bundesrätin Isabella Kal-
tenegger und Bezirksgeschäftsführer Alfred Tau-
cher informierten gemeinsam mit dem Vorsitzen-
den Bezirksparteiobmann Bgm. Hermann Hartleb 
aus erster Hand über aktuelle Themen aus der 
Bundes-, Landes- und Regionalpolitik. Eröffnet 
wurde die Tagung anlässlich 75 Jahre Steirische 
Volkspartei mit einer Gedenkminute für verdiente 
und langjährige Funktionärinnen und Funktionäre. 
In Blickrichtung GR-Wahl am 28. Juni herrschte 
Einigkeit dass es nicht nur demokratiepolitisch 
richtig und gut ist, die unterbrochene Gemein-
deratswahl wieder aufzunehmen und abzuschlie-
ßen. Als oberste Prämisse gilt es keinen zweiten 
langen und teuren Wahlkampf zu führen. “Unsere 
Gemeinden brauchen in dieser herausfordernden 
Zeit auch handlungsfähige Organe mit Gestal-
tungskraft und Gestaltungswillen. Wir sind über-
zeugt das diese Wahl - mehr denn je zuvor - nicht 
durch die Anzahl der Werbemittel und Plakate, 
sondern durch unsere Fähigkeit, Werte, Haltun-
gen und Empathie zu vermitteln beeinfl usst wird. 
Nachdem in den allermeisten Gemeinden der 
Wahlkampf ohnedies vor dem 22. März bereits 
weitgehend abgeschlossen war reicht jetzt eine 
kurze Phase um Teams und Programme in Erinne-
rung zu rufen. Dabei wird auf neue großangelegte 
Werbekampagnen und Plakatwellen verzichtet”, 
ist sich die ÖVP-Murtal Bezirksspitze einig. Alle 
Kandidatinnen und Kandidaten der Steirischen 
Volkspartei werden die Wahlbewegung mit dem 
gebotenen Respekt und der erforderlichen Sen-
sibilität zum Abschluss bringen. In diesen Tagen 
und Wochen haben viele Menschen nämlich 
sehr viele und sehr große Sorgen. Um diese in 
fi nanzieller Hinsicht zumindest zu lindern hat die 
Bundesregierung unter Bundeskanzler Sebastian 
Kurz rasch gehandelt und viele maßgeschneider-
te Hilfspakete beschlossen. Dazu zählt auch das 
Gemeindepaket in Höhe von 1 Mrd. Euro, wel-
ches in Form von Zweckzuschüssen zur Verfü-
gung gestellt wird. Investitionen auf kommunaler 
Ebene werden mit bis zu 50 Prozent-Förderquote 
unterstützt. In die 20 Gemeinden des Bezirkes 
Murtal werden davon erfreulicherweise rund 7,5 
Millionen Euro fl ießen.

ÖVP-Funktionäre für kurzen und 
billigen Wahlkampf

Volles

Am Sonntag, dem 28. 
Juni 2020 findet der neue 
Wahltag für die ausgesetzten 
Gemeinderatswahlen statt. Da 
der ursprüngliche Wahltag am 
22. März nur verschoben wurde, 
behalten die schon abgegebenen 
Stimmen der vorgezogenen 
Stimmabgabe vom 13. März 
sowie die bisher ausgestellten 
Wahlkarten ihre Gültigkeit. Wer 
noch keine Wahlkarte beantragt 
hat und mittels Wahlkarte 
wählen möchte, kann diese 
bis Mittwoch, 24. Juni 2020 
(schriftlich oder mündlich) und 
nur mündlich bis Freitag, 26. 
Juni 2020, 12.00 Uhr, beim 
Gemeindeamt beantragen. 
Auch online können Sie 
Wahlkarten anfordern – zum 
Beispiel über die Homepage 
www.wahlkartenantrag.at.

Machen Sie von Ihrem 
Stimmrecht Gebrauch – 
folgende Möglichkeiten 
gibt es dafür:

Stimmabgabe persönlich 
am Wahltag:
Persönlich können Sie am 
Sonntag, 28. Juni, im zugeordneten 
Wahllokal Ihre Stimme abgeben. 
Das zuständige Wahllokal und 
die Öffnungszeiten entnehmen 
Sie bitte Ihrer persönlichen 
Wahlinformation. 

Stimmabgabe mittels 
Wahlkarte vor einer 
Wahlbehörde:
Sofern die Wahlkarte noch 
nicht verschlossen und / oder 
unterschrieben wurde, kann 
die Wählerin oder der Wähler 
nach Vorlage der Wahlkarte 
in jedem Wahllokal der 

Hauptwohnsitzgemeinde ihre 
oder seine Stimme abgeben. 

Stimmabgabe mittels 
Briefwahl:
Übermittlung der verschlossenen 
und unterschriebenen Wahlkarte 
per Post oder Abgabe bei der 
auf der Wahlkarte bezeichneten 

G e m e i n d e w a h l b e h ö r d e . 
Die Wahlkarte kann auch 
in jedem Wahllokal der 
Hauptwohnsitzgemeinde am 
Wahltag, dem 28. Juni 2020, 
innerhalb der festgesetzten 
Wahlzeit, abgegeben werden.

Gemeinderatswahl am 28. Juni: 

So wählen Sie richtig

1.  Geben Sie Ihre Stimme für die ÖVP und/oder für ÖVP-Kandidaten ab. 

2.  Legen Sie den Stimmzettel in das kleine Wahlkuvert und kleben Sie es zu. 

3.  Erklären Sie auf der Wahlkarte (großes Kuvert) mit Ihrer Unterschrift, dass Sie den Stimmzettel  
persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt haben.

4.    Verschließen Sie die Wahlkarte und werfen Sie diese in einen Postkasten bzw. übermitteln  
Sie die Wahlkarte rechtzeitig an Ihre Gemeinde (Einlangen spätestens bis zum Schließen des Wahllokals).

Selbstverständlich können Sie die Wahlkarte auch am Wahltag zur Wahl in einem Wahllokal nützen.
In jeder Gemeinde gibt es zumindest ein Wahlkarten-Wahllokal, beachten Sie dabei jedoch die unterschiedlichen
Öffnungszeiten. Nähere Informationen erhalten Sie auch bei ihrer Gemeinde.

So geben Sie Ihre Stimme 
       richtig ab:

Wahlkarte ( = großes Kuvert) Stimmzettel
Wahlkuvert

Achtung! Ganz wichtig!
Bitte persönlich unterschreiben!
(Ihre persönlichen Daten sind bereits vorgedruckt.)

Mustergemeinde

Mustergemeinde

Max Mustermann
16.5.2020

Max Musterman Mustergasse 1
1234 Mustergemeinde

Mustergemeinde

Mustergemeinde 2020

Max Musterman Musterga
1234 Mu

16.5.

Max x MMustermmmm
ÖVP Österreichische Volkspartei

28. Juni   zusammenhalten
##
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360er Bankerl 
lädt zum Verweilen ein
Unser Wilder Wegesrand ist um eine At-
traktion reicher. 
Nach der Errichtung des Wildkräuterwe-
ges oberhalb der Schnabl Teichanlagen, 
im Zuge des Wettbewerbes Entente Flora-
le 2019, war es uns wichtig dieses Projekt 
weiterzuentwickeln.
Da kam uns das Angebot der Landjugend, 
die mit jedem Pusterwalder Verein gemein-
sam eine Aktion starten will, gerade recht. 
Wir fanden den idealen Platz für den Bau 
einer Erholungsbank mit wunderschönem 
Ausblick über eine artenreiche Blumenwie-
se auf die Teichanlagen sowie ins Puster-
waldtal.
Das 360 Grad Aussichtsbankerl wurde ge-
meinsam mit Peter Eiwegger geplant und 
unter seiner Anleitung von den LJ-Mitglie-
dern liebevoll errichtet. Das Bauholz stellten 
Arnold Kogler, Martin Kressnig und Ger-
hard Reiter zur Verfügung. Wir verwende-
ten dabei die Holzarten Lärche, Fichte und 
Zirbe um das Bewusstsein für unsere hei-
mischen Baumarten zu stärken. Das Aus-
sichtsbankerl wurde heuer, in der schwieri-
gen Corona Zeit, bereits ein beliebtes Ziel 
für SpaziergängerInnen um dort Energie zu 
tanken.
Wir freuen uns, dass wir Dank der groß-
artigen Arbeit der LJ und aller Beteilig-
ten mit diesem Projekt wieder ein neues 
„Kraftplätzchen“ für alle PusterwalderInnen 
schaffen konnten.
Der Frauen aktiv Vorstand wünscht euch 
schöne Stunden der Erholung am Wilden 
Wegesrand und freut sich schon auf euren 
Besuch bei den nächsten möglichen Ver-
anstaltungen.

Volles

Am Sonntag, dem 28. 
Juni 2020 findet der neue 
Wahltag für die ausgesetzten 
Gemeinderatswahlen statt. Da 
der ursprüngliche Wahltag am 
22. März nur verschoben wurde, 
behalten die schon abgegebenen 
Stimmen der vorgezogenen 
Stimmabgabe vom 13. März 
sowie die bisher ausgestellten 
Wahlkarten ihre Gültigkeit. Wer 
noch keine Wahlkarte beantragt 
hat und mittels Wahlkarte 
wählen möchte, kann diese 
bis Mittwoch, 24. Juni 2020 
(schriftlich oder mündlich) und 
nur mündlich bis Freitag, 26. 
Juni 2020, 12.00 Uhr, beim 
Gemeindeamt beantragen. 
Auch online können Sie 
Wahlkarten anfordern – zum 
Beispiel über die Homepage 
www.wahlkartenantrag.at.

Machen Sie von Ihrem 
Stimmrecht Gebrauch – 
folgende Möglichkeiten 
gibt es dafür:

Stimmabgabe persönlich 
am Wahltag:
Persönlich können Sie am 
Sonntag, 28. Juni, im zugeordneten 
Wahllokal Ihre Stimme abgeben. 
Das zuständige Wahllokal und 
die Öffnungszeiten entnehmen 
Sie bitte Ihrer persönlichen 
Wahlinformation. 

Stimmabgabe mittels 
Wahlkarte vor einer 
Wahlbehörde:
Sofern die Wahlkarte noch 
nicht verschlossen und / oder 
unterschrieben wurde, kann 
die Wählerin oder der Wähler 
nach Vorlage der Wahlkarte 
in jedem Wahllokal der 

Hauptwohnsitzgemeinde ihre 
oder seine Stimme abgeben. 

Stimmabgabe mittels 
Briefwahl:
Übermittlung der verschlossenen 
und unterschriebenen Wahlkarte 
per Post oder Abgabe bei der 
auf der Wahlkarte bezeichneten 

G e m e i n d e w a h l b e h ö r d e . 
Die Wahlkarte kann auch 
in jedem Wahllokal der 
Hauptwohnsitzgemeinde am 
Wahltag, dem 28. Juni 2020, 
innerhalb der festgesetzten 
Wahlzeit, abgegeben werden.

Gemeinderatswahl am 28. Juni: 

So wählen Sie richtig

1.  Geben Sie Ihre Stimme für die ÖVP und/oder für ÖVP-Kandidaten ab. 

2.  Legen Sie den Stimmzettel in das kleine Wahlkuvert und kleben Sie es zu. 

3.  Erklären Sie auf der Wahlkarte (großes Kuvert) mit Ihrer Unterschrift, dass Sie den Stimmzettel  
persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt haben.

4.    Verschließen Sie die Wahlkarte und werfen Sie diese in einen Postkasten bzw. übermitteln  
Sie die Wahlkarte rechtzeitig an Ihre Gemeinde (Einlangen spätestens bis zum Schließen des Wahllokals).

Selbstverständlich können Sie die Wahlkarte auch am Wahltag zur Wahl in einem Wahllokal nützen.
In jeder Gemeinde gibt es zumindest ein Wahlkarten-Wahllokal, beachten Sie dabei jedoch die unterschiedlichen
Öffnungszeiten. Nähere Informationen erhalten Sie auch bei ihrer Gemeinde.

So geben Sie Ihre Stimme 
       richtig ab:

Wahlkarte ( = großes Kuvert) Stimmzettel
Wahlkuvert

Achtung! Ganz wichtig!
Bitte persönlich unterschreiben!
(Ihre persönlichen Daten sind bereits vorgedruckt.)

Mustergemeinde
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Max Mustermann
16.5.2020

Max Musterman Mustergasse 1
1234 Mustergemeinde

Mustergemeinde
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Max Musterman Musterga
1234 Mu

16.5.

Max x MMustermmmm
ÖVP Österreichische Volkspartei

28. Juni   zusammenhalten
##
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GEMEINDERATSWAHL 2020:
HYGIENE-EMPFEHLUNGEN FÜR 
WÄHLERINNEN UND WÄHLER
ANSAMMLUNGEN VERMEIDEN UND ABSTAND HALTEN
Vor und in dem Wahllokal sind Ansammlungen zu vermeiden und eine dauerhafte Distanz 
von einem Meter zwischen sich und einer anderen Person einzuhalten. 

MUND-NASEN-SCHUTZ TRAGEN
Vor Eintritt in das Gebäude des Wahllokales und während des gesamten Aufenthaltes darin 
soll ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Neben der Verwendung eines einfachen 
Mund- Nasen-Schutzes ist auch das Tragen eines Gesichtsvisiers möglich. Erst nach 
Verlassen des Gebäudes (nicht des Wahllokales) kann der Mund-Nasen-Schutz wieder 
abgenommen werden.

HANDHYGIENE
Die Hände sollen bei Betreten des Wahllokales mit den bereitgestellten Mitteln desinfiziert 
werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Behälter – sofern möglich – mit dem 
Ellenbogen bedient wird und das Desinfektionsmittel zumindest 30 Sekunden auf den 
Händen verteilt wird. 

ATEMHYGIENE
Beim Husten oder Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder einem 
Papiertaschentuch bedeckt zu halten und ist das Papiertaschentuch sofort zu entsorgen. 

VORLAGE DES LICHTBILDAUSWEISES/DER AMTLICHEN URKUNDE
Es wird empfohlen, den amtlichen Lichtbildausweis bzw. die amtliche Urkunde zur 
Identitätsfeststellung so bereitzuhalten, dass ein Kontakt mit dem Wahlbehördenmitglied 
vermieden werden kann (zB. Aufschlagen der entsprechenden Seite im Reisepass). 

EIGENES SCHREIBMATERIAL
Es ist aus hygienischen Gründen vorgesehen, dass zur Stimmabgabe ein eigenes 
Schreibgerät (Kugelschreiber, Bleistift, Filzstift etc.) mitzubringen ist. Sollte ein solches 
Schreibgerät nicht mitgebracht werden, wird im Wahllokal ein Einwegschreibgerät zur 
Verfügung gestellt. 

SOFORTIGES VERLASSEN DES WAHLLOKALES
Sobald die Stimme abgegeben und das Wahlkuvert in die Wahlurne geworfen wurde, ist das 
Wahllokal sofort zu verlassen.

Medieninhaber, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: 
Steirische Volkspartei, Karmeliterplatz 6, 8010 Graz


